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Sachverhalt md Ariträge 

Auf die am 19. November 1986 eingereichte europãische 

Patentanmeldung Nr. 86 906 708.2 wurde am 23. August 1989 

das europaische Patent Nr. 0 246 283 erteilt. 

Der Anspruch 1 des erteilten Patens lautet: 

11 1. Einrichtung zur Erwarmung eines bei erhOhter 

Temperatur für die katalytische Oxidation eines im kalten 

Zustand kontinuierlich zugeführten Gemisches aus 

brennbarem Gas und Sauerstoff enthaltendem Gas geeigneten 

Katalysators (2), bei weicher wãhrend eines begrenzten 

Zeitrauxnes dem Katalysator (2) ein an einer vor diesem 

angeordrieten Zündstelle (3) gezundetes Gemisch zugefuhrt 

wird, wobei das die Zundstelle (3) umgebende Gasvoluxnen 

hinreichend gro€ ist, da:9 die durch seine Verbrennung 

erzielte Erwarmung des der Zündstelle (3) zugewandten 

Bereiches des Katalysators (2) zur Einleitung des 

katalytischen Oxidationsprozesses kalt zugefuhrten 

Gemisches im Katalysator (2) ausreicht, dadurch 

gekennzeichnet, daE der Katalysator (2) selbst oder das 

jim umgebende Gehuse einen hinreichenden Stomungs-

widerstand aufweist, dag der Verbrennungsvorgang vor dern 

Katalysator (2) durch die von diesem Vorgang selbst 

ausgelOste Explosionswelle beendet wird.' 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) am 17. Mai 1990 Einspruch eingelegt 'nd 

beantragt, das Patent wegen mangeinder Neuheit bzw. 

erfinderischer Ttigkeit seines Gegenstandes in voilem 

Umfang zu widerruf en. 

Durch Entscheidung yam 11. Juni :991 hat die Einspruchs-

abteilung das Patent widerruf en. In der Entscheidung 

wurde festgestellt, dag Anspruch 1 gem&S dem Hauptantrag 

../... 
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derart gendert worden sei, da1, der Schutzbereich erwei-

tert sei. 

Hinsichtlich der Gegenstnde der Hilfsantrãge 1 und 2 

wurde ausgefuhrt, daZ die Erfindung nicht so deutlich und 

vollstãndig of fenbart sei, dais ein Fachrnann sie ausführen 

konne. 

V. 	Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer 

(Patentinhaber) am 4. Dezernber 1991 Beschwerde eingelegt. 

Die BeschwerdegebUhr wurde am selben Tag entrichtet. 

Der BeschwerdefUhrer beantragte, die Entscheidung 

aufzuheben und gem&Z Hauptantrag das Patent in der dem 

Erteilungsbeschlug zugrunde liegenden Fassung zu ertei-

len. Hilfsweise beantragte er, irn Anspruch 1, Zeile 63 

das Wort "vor' durch "stromaufwärts von" zu ersetzen. 

Weiterhin beantragte er in der am 31. Januar 1992 

eingegangenen Beschwerdebegrundung, die BeschwerdegebUhr 

gemaE Regel 67 EPU zurQckzuzahlen. Mit Schriftsatz vom 

20. August 1992 steilte der Beschwerdeftihrer den Antrag 

auf mQndliche Verhandlung vor der Beschwerdekainmer. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Telefax vom 

August 1992, schriftlich besttigt mit Eingang vom 

August 1992, gema, Hauptantrag die Beschwerde gegen 

die angefochtene Entscheidung zurUckzuweisen, hilfsweise 

gemag einem ersten Hilfsantrag in dern Fall, daZ der 

Einspruchsgrund gema1, Artikel 100 b) EPU nicht durch-

greift, die Sache zur weiteren Entscheidung an die 

Einspruchsabteilung zurUckzuverweisen sowie hilfsweise 

gerMI einem zweiten Hilfsantrag eine rnündliche Ver-

handlung anzuberauinen. 

VII. Mit Bescheid. gemag Artikel 110 Absatz 2 EPU vom 

17. Mai 1993 hat die Kairaner den Beteiligten mitgeteilt, 

dais, nach ihrer vorlufigen Beurteilung der Gegenstand des 

'S 
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Streitpatents die Voraussetzung der AusfQhrbarkeit 

(Artikel 83 EPU) erfullt. Da wesentliche Kriterien der 

Patentfàhigkeit von der ersten Instanz noch nicht geprüft 

worden seien, erwãge die Kammer, die Sache zur weiteren 

PrUfung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 

VIII. Mit Schriftsatz vorn 26. Mai 1993 teilte der Beschwerde-

führer mit, dag er bei einer Entscheidung der Kanuner un 

Sinne des Bescheids vom 17. Mai 1993 nicht auf einer 

mundlichen Verhandlung bestehe. 

Eutscheidungsgrande 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zu1ssig. 

Artikel 123 EPU 

Der erteilte Anspruch 1 beruht im wesentlichen auf dem 

ursprunglichen Anspruch 2 in Verbindung mit den Figuren 1 

und 2 der ursprünglichen Zeichnungen, erlãutert durch die 

zugehOrige Beschreibung. 

Das Merkrnal nach Anspruch 1, dais, dern Katalysator das 

Gasgemisch whrend eines begrenzten Zeitraums zugefQhrt 

wird, geht •aus dem ersten Absatz auf Seite 4 der 

ursprunglichen Beschreibung hervor (vgl. "... daZ dadurch 

kurzzeitig dein Katalysator eine wesentlich hOhere 

Leistung zugefUhrt werden kann . 
H) 

Das Merkrnal nach Anspruch 1, dag das die Zündstelle 

umgebende Gasvolumen hinreichend grog ist, da, die durch 

seine Verbrennung erzielte Eãung des der Zündstelle 

zugewandten Bereiches des Katalysacors zur Einleitung des 

katalytischen Oxidationsprozesses des kalt zugefUhrten 

Gemisches es mug an dieser Stelle offensichtlich heifen 

10 
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des kalt zugefUhrten Gemisches • . .') im KatalySatOr 

ausreicht, ist auf Seite 8, Zeilen 31 bis 36 der 

ursprunglichen Beschreibung zu entnehrnen. Dieses Merkinal 

ist zwar in Verbindung mit der Er1uterung der Figur 2 

beschrieben, es ist jedoch für den Fachrnann kiar, dal? 

dieses Merkinal nicht als auf die spezielle Ausführungs- 

form nach Figur 2 beschränkt anzusehen ist, sondern 

ailgemeine Bedeutung hat, da unabhngig von der 

speziellen Gestaltung der Karnrner zur katalytischen 

verbrennung das vorhandene Gasvolumen die ZQndfhigkeit 

des Gases beeinf1uft. 

Das Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 1, dag der Katalysator selbst oder das ihn 

umgebende Gehäuse einen hinreichenden StrOmungswiderstand 

aufweist, dag der Verbrennungsvorgang vor dem Katalysator 

durch die von diesem Vorgang selbst ausgeloste 

Explosionswelle beendet wird, beruht auf den Angaben auf 

•Seite 5, Zeilen 3 bis 13 der ursprUnglichen Beschreibung. 

Der Gegenstand nach dem kennzeichnenden Teil des 

Anspruchs 2 geht aus der ursprUnglichen Beschreibung auf 

Seite 7, letzter Absatz, bis Seite 8, Absatz 1, 

insbesondere Seite 8, Zeilen 13 bis 25, hervor. 

Die Ansprüche 1 und 2 gem&Z Hauptantrag erfüllen sornit 

die Voraussetzung des Artikels 123 (2) EPU. 

	

3. 	AusfCihrbarkeit der Erfindung (Artikel 83 und 100 b) EPU) 

	

3.1 	Der Widerruf des Streitpatents durch die Vorinstanz in 

der Fassung gemaZ dem darnaligen Hilfsancrag 1, also in 

der erteilten Fassung, erfolgte im wesentlichen mit der 

Begrundung, der Sachverhalt, daE der Verbrennungsvorgang 

plOtzlich ablaufe und der StrOmungswiderstand des 

Katalysators so groS sein mQsse, dag der Verbrennungs-

vorgang von selbst beendet werde, werde dem Facbxnann an 



- 5 - 	 T 0926/91 

keiner Stelle des Streitpatents of fenbart, so dais es auch 

nicht rnOglich sei, den Anspruch 1 in dieser Richtung zu 

ndern. Damit of fenbare das Streitpatent die Erfindung 

nicht so deutlich und volistandig, dag der Fachmann sie 

ausführen konne. 

	

3.2 	Im Oberbegriff des Anspruchs 1 gemag Hauptantrag 1st von 

einer Einrichtung zur Erwrmung eines bei erhOhter 

Ternperatur für die katalytische Oxidation eines im kalten 

Zustand kontinuierlich zugefuhrten Gemisches aus 

brennbarem Gas und Sauerstoff enthaltendem Gas geeigneten 

Katalysators ausgegangen, wie sie durch die Druckschrift 

US-A-4 189 294 bekannt ist. 

Wie aus Spalte 2, Zeilen 45 bis 56 des Streitpatents 

hervorgeht, ist es bei dieser bekannten Einrichtung 

nachteilig, die Zundflaxnme durch Sperrung der 

Verbrennungsgase abschalten zu müssen, sobald der 

Katalysator hinreichend erwàrxnt ist. 

Aus diesem Nachteil ergibt sich die zugrundeliegende 

Aufgabe, bei hinreichender Erwarinung des Katalysators die 

ZQndflaxrime se1bstttig abzuschalten. 

	

3.3 	Zur Losung dieser Aufgabe nach Hauptantrag ist die 

Ma1nahme nach dem kennzeichnenderi Teil des Anspruchs 1 

vorgesehen, n.m1ich den Katalysator selbst oder das 

diesen uingebende Gehãuse mit einem hinreichenden 

StrOmungswiderstand auszubilden, daE, der Verbrennur.gs-

vorgang vor dem Katalysator durch die von diesem Vcrgar.g 

selbst ausgelOste Explosionswelle beendet wird. 

Aus den Grundlagen der StrOmungslehre ist es bekannt, da 

der StrOmungswiderstand eines umstrOmten oder Qber-

scrOmten KOrpers durch die vom StrOmungsmedium ausgeubten 

Druck- und Reibungskrfte erzeugt wird, wobei die Dichte 

des Stromungsinediums, die Relativgeschwindigkeit zwischen 

U 
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KOrper und StrOrnungsrnedium und der Widerstandsbeiwert, 

der u.a. von charakteristischen Eigenschaften des KOrperS 

bzw. der Leitungswandung abhangig ist, den StrOmungs-

widerstand bestimmen. Es ist ailgemein ge1ufig, daf, der 

Widerstandsbejwert eines uxnstrOmten bzw. UberstrOmten 

KOrpers experimentell errnittelt werden kann. Aus dem 

Widerstandsbeiwert eines KOrpers bzw. des diesen 

umgebenden Gehãuses sowie den StrOmungskenngrOfen 1ä1t 

sich dann der StrOmungswiderstand des KOrpers bzw. des 

den KOrper umgebenden Gehuses erinittein. Ebenso ist es 

dem Fachmann bekannt, dag der StrOmungswiderstand. eines 

Leitungssysterns durch Veranderung des Durchf1u1quer-

schnitts der Leitung beeinf1ut werden kann. 

Der Hinweis im Anspruch 1 auf einen "hinreichenden" 

StrOmungswiderstand mit Zielrichtung auf die Beendigung 

des Verbrennungsvorgangs vor dem Katalysator durch die 

von diesem Vorgang selbst ausgelôste Explosionswelle 

•verrnittelt dem Facbmann die Lehre, einen zuxn AuslOschen 

der ZQndflarnme ausreichenden Wert des StrOmungs-

widerstandes von Katalysator bzw. umgebendern Gehuse zu 

ermittein. Der Weg zur AusfQhrung der Erfindung ist mit 

dieser Lehre kiar aufgezeigt. Es ist dazu erforderlich, 

den StrOmungswiderstand des Katalysators oder des diesen 

umgebenden Gehäuses durch Variation der bekannten, den 

StrOrnungswiderstand beeinflussenden Parameter 

systematisch, z.B. anhand von rechnerischen oder von 

experimentellen Methoden zu ändern und dabei jeweils zu 

überprUf en, ob der entsprechende Wert des StrOrnungs-

widerstandes zur Beendigung des Verbrennungsvorgangs vor 

dem Katalysator ausreicht. 

Nach Auffassung der Karnrner ware es unbillig, das 

Schutzbegehren des Beschwerdefihrers auf eine in engen 

Bereichen festgelegce Konfiguration des Katalysators bzw. 

des u.rngebenden Gehuses zu beschrnken, da der StrOmungs-

widerstand des Katalysators bzw. des diesen uxngebenden 
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Gehäuses durch mannigfache Maf,nahmen, wie z.E. Anderungeri 

der geometrischen Gestalt und der Oberf1chenbeschaffen-

heit, modifiziert werden kann. Im Ubrigen ist in Spalte 

5, Zeilen 20 bis 30 der Beschreibung des Streitpatents 

hinsichtlich des AusfUhrungsbeispiels nach Figur 2 

ausgefUhrt, dag bei der plotzlichen Verbrennung des 

Gasvolumens irn Bereich der Zündstelle eine Stoiwe11e 

auftritt, die durch eine EinschnQrung 16 in dern den 

Katalysator 2 aufnehmenden Rohr 15 in einem soichen 

Ausmag reflektiert wird, dag es dadurch zur AuslOschung 

der Zündf1armne kornmt. Die Beschreibung des Streitpatents 

enth1t somit ein konkretes Beispiel dafUr, auf weiche 

Weise die Erfindung ausgefuhrt werden kann, nm1ich durch 

die Ausbildung einer Einschnurung für die Stromung 

stromabwrts des Katalysators in dern diesen umgebenden 

Gehuse. Es ist damit in der Beschreibung bzw. in der 

Zeichnung zumindest sin Weg zur Ausfuhrung der Erfindung 

konkret aufgezeigt. 

3.4 	Die Beschwerdegegnerin bringt in ihrer Eingabe vom 

4. August 1992 var, den Ansprüchen sei kein Hinweis 

dahingehend zu entnehmen, wie die Erfindung ausgefQhrt 

werden kOnne, da die Formulierung im Anspruch 1, daZ die 

ZQndf1airne durch eine Explosionswelle ausgeloscht werde, 

gemaS den fachmnnischen AusfQhrungen des Patentinhabers 

und Erfinders nicht zutref fend sei. Einzig und allein in 

der Beschreibung sei die Rede davon, dag bei einer 

plOtzlichen Verbrennung des Gasvoluinens eine Stowe1e 

auftrete, die durch eine Einschnürung reflektiert werde, 

so daS es dadurch zu einer AuslOschung der ZQndflairane 

korrne. Of f en bleibe jedoch, wie die Einrichtung gemaZ dem 

unabhngigen Anspruch 1 funkticnieren salle, die eben 

gerade nicht ein Gehuse mit einer Einschnürung aufweise, 

an der eine Stoiwel1e refiekert werden kOnnte. 

p 

Zu d±esem Vorbringen der Beschwerdegegnerin ist folgendes 

zu bemerken: 
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Wie aus der Anlage zur Niederschrift Qber die mUndliche 

Verhandlung (Bescheid vom 3. Oktober 1991) (vgl. die die 

Seiten 2/5 und 3/5 sowie 3/5 und 4/5 QberbrUckenden 

Abstze) zu entnehrnen ist, vertrat der Beschwerdeführer 

in der mündlichen Verhandlung var der Einspruchsabteilung 

die Auffassung, dag es irrelevant sei, ob eine Explosion 

oder eine Deflagration stattfinde. Entscheidend für die 

Funktionsweise der Erfindung sei es vielmehr, dag es bei 

entsprechender Auswahl eines Katalysators mit hohem 

StrOmungswiderstand zu einer plOtzlichen Verbrennung des 

Gasgemisches und zu einem Druckanstieg urn etwa 4 bis 5 

Atmospharen im urngebenden Gasvolurnen kornme. Dies wiederurn 

habe eine Umkehrung der StrOmungsrichtung der Ver-

brennungsgase zur Folge, die das einstrOmende brennbare 

Gasgernisch verdrangen, wodurch die Zündflarnme erlOsche. 

Eine Explosion steilt eine plOtzliche VoluxnenvergrOl!,erung 

eines Stoffes durch sich ausdehnende Gase oder Dmpfe 

dar, die z. B. infolge sehr rasch verlaufender chemischer 

Reaktionen entstehen (vgl. die Literaturstelle "Meyers 

Lexikon der Technik und der exakten Naturwissenschaften", 

Bibliographisches Institut, Mannheirn/Wien/ZQrich, 1969, 

Stichwort 'Explosion" auf Seite 834) 

Diese Definition des Begriffs "Explosion" steht in 

Ubereinstirnmung mit den diesbezüglichen, oben zitierten 

AusfUhrungen des Beschwerdeführers in der mUndlichen 

Verhandlung sowie mit den entsprechenden AusfQhrungen irn 

Streitpatent (vgl. Spalte 5, Zeilen 25 bis 30 der 

Beschreibung "Bei der plôtzlichen Verbrennung des 

Gasvolurnens ... tritt jedoch eine Stofwelle auf ... da 

es dadurch zur AuslOschung der ZQndflairane komint.') Die 

Kammer vermag daher dern Vorbringen der Beschwerde-

gegnerin, die Forrnulierung in Anspruch 1, daS die 

Zündflamine durch eine ExDlosionswelle ausgelOscht werde, 

sei gem den fachmannischen Ausfuhrungen des Patent- 

inhabers und Erfinders nicht zutref fend, nicht zu folgen. 
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Anspruch 1 sowie die Beschreibung nach dem Streitpatent 

weisen auf zwei Bereiche der Katalysator-HeizeiflriChtUflg 

hin, in denen ein hinreichender Stromungswiderstand 

erzielt werden kann, nm1ich am Katalysator und an dem 

diesen uingebenden Gehàuse. Dainit ist dem Fachmann em 

kiarer Hinweis dahingehend gegeben, dag nicht nur das 

Katalysatorgehàuse, sondern auch der Katalysator selbst 

als Einbauelement des Leitungssystems durch geeignete, 

facbmnnisch zu ermitteinde Gestaltung der StrOmungswege 

urn bzw. durch den Katalysator zur Erzielung eines 

hinreichenden StrOmungswiderstandes herangezogen werden 

kann. 

	

3.5 	Zusamntenfassend kommt die Karraner daher zu dem Ergebnis, 

dag das Streitpatent gemag dem Hauptantrag die Erfindung 

so deutlich und vollstãndig off enbart, dais, ein Fachxnann 

sie ausführen kann. 

3.6. •Da die strittige Frage der Ausführbarkeit der Erfindung 

hinsichtlich des Hauptantrags bejaht werden konnte, ist 

es nicht rnehr notwendig, auf den Hilfsantrag einzugehen. 

	

4. 	Wie aus der angefochtenen Entscheidung auf Seite 6, 

Absatz 4 hervorgeht, ist eine absch1ie1ende Prufung der 

Frage der Patentfahigkeit des Gegenstands des Streit-

patents, insbesondere der Kriterien von Neuheit und 

erfinderischer Tatigkeit, nicht vorgenonnen warden. Da - 

wie vorstehend dargelegt - der Widerruf des Streitpatents 

von der Karrner nicht besttigt wurde, ist die 

Entscheidung der Vorinstanz aufzuheben und die Sache 

nunmehr an diese zurQckzuver'ieiSefl, mit der Auflage, die 

Prüfung derselben fortzusetzen. 

Hinsichtlich der hifsweise gesteliten Antrge der 

Bete±ligzen auf 	i:he Verhar.dlung hat die Karrner dern 

ersten Antrag des BeschwerdefQhrerS auf Aufhebung der 

angefochtenen Encscheidung stattgegeben. Sie hat auch 



- 10 - 	 T 0926/91 

einern gegenuber dem Hilfsantrag auf mUndliche \Jerhandlung 

vorrangigen Antrag der Beschwerdegegnerin auf ZurUck- 

verweisung der Sache an die Einspruchsabteilung ent-

sprochen. Die Hilfsantrage auf mQndliche Verhandlung sind 

unter den gegebenen Umständen somit gegenstandsios. 

5. 	Antrag auf Rückzahlung der BeschwerdegebQhr 

Zur Begrundung des vorstehenden Antrags bringt der 

BeschwerdefUhrer im wesentlichen folgendes vor: 

Die angefochtene Entscheidung ist bezuglich des 

dortigen Hilfsantrags 1 (Aufrechterhaltung in der 

erteilten Fassung) nicht gemag Regel 68 (2) EN) 

begrundet. 

Es wurde Artikel 113 EPU verletzt. Der Einspruchs-

grund nach Artikel bOb) EPU wurde von der 

Beschwerdegegnerin weder im Einspruchsschriftsatz 

angezogen, noch un schriftlichen Verfahren auch nur 

angedeutet. Der Beschwerdeführer hatte keine 

angemessene Frist zur Vorbereitung auf die neuen 

Tatsachen, worauf er im Sinne von Artikel 113 EPU 

aber Anspruch hätte. Wenn schon von der Einspruchs-

abteilung von sich aus erstmals in der mündlichen 

Verhandlung neue Tatsachen (hier ein v011ig neuer 

Einspruchsgrund) vorgebracht werden, dann darf,  am 

Ende der mündlichen Verhandlung keine Entscheidung 

ergehen, die einen Beceiligten beschwert, der keine 

angemessene Frist zur Stellungnabme zu den neuen 

Tatsachen hatte. 

Der BeschwerdefQhrer ceilt die in der Entscheidung 

T 9/87 yam 18. April 1988 dargelegte Ansichc, wonach 

die Prufung eines Einspruchs aem&Z Artikel 101 EPU 

sich auf den Umfang beschrnken mug, in dem laut 
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Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch einge-

legt wird. 

Wie bereits im Bescheid gemag Artikel 110 (2) EPU vom 

17. Mai 1993 dargelegt, vertritt die Karnmer hierzu 

folgende Auffassung: 

Zu Punkt A: 

Die Einspruchsabteilung hat auf Seite 5, Zeile 1 bis 

Seite 6, Zeile 1 der angefochtenen Entscheidung unter 

cler Uberschrift "ZU den Hi1fsantrgen 1 und 2" GrQnde 

dafur angegeben, warum nach ihrer Auffassung das 

Streitpaterit die Erfindung nicht so deutlich und 

vollstãndig of fenbart, dag der Facbxnann sie ausführen 

kann. Diese Ausfuhrungen treffen zwar nach Uber-

zeugung der Karnmer sachlich nicht zu, wie im 

vorstehenden Abschnitt 3 dargelegt; sie stellen aber 

einen Gedankengang dar, der in erkennbarer Weise 

ursãchlich war für die Entscheidung auf Widerruf des 

Streitpatents gemAS Artikel 100 b) EPU, und genugen 

somit als Begrundung den Voraussetzungen der 

Bestiinmung der Regel 68 (2) EPU. 

Zu Punkt B: 

Wie aus der Anlage zur Niederschrift Qber die 

mQndliche Verhandlung vom 11. Juni 1991 (vgl. den die 

Seiteri 3/5 und 4/5 überbrückenden Absatz) hervorgeht, 

hat sich der BeschwerdefQhrer zur Frage der Ausführ-

barkeit der Erfindung in der mundlichen Verhandlung 

geuert, was durch seine eigene Aussage in der 

BeschwerdebegrüfldUflg (vgl. den die Seiten 9 und 10 

überbrückenden Absatz) bestigt wird. Weder aus der 

Niederschr: über de rmndiiche Verhandlung noch aus 

dein vorbringen des Beschwerdeführers in schriftlichen 

Verfahren ist zu entnebInen, dag ein Antrag auf 
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Gewhrung einer Frist zur Vorbereitung hinsichtliCh 

des in der mUndlichen Verhandlung eingefQhrten 

Einspruchsgrundes gem&S Artikel 100 b) EPU, etwa in 

Form elner Unterbrechung oder Vertagung der 

mündlichen Verhandlung, gestelit worden 1st. Es mu 

folglich davon ausgegangen werden, dag in 

ausreichendem Mafe Gelegenheit zur Vorbereitung auf 

den und Stellungnabme zu dem neu eingefQhrten 

Einspruchsgrund gegeben war. Wie aus diesen Uber-

legungen folgt, wurde die Vorschrift des Artikels 

113 EPU hinsichtlich der Gewahrung des rechtlichen 

GehOrs im Einspruchsverfahren nicht verletzt. 

Zu Punkt C: 

In Anlehnung an die Entscheidung G 9/91 sowie die 

Stellungnahme G 10/91 der Grof,en Beschwerdekamtner des 

EPA vom 31. März 1993 (werden veroffentlicht) 1st. der 

Einspruchsabteilung das Recht nicht abzusprechen, 

gestQtzt auf den Amtserinittlungsgrundsatz gemãi 

Artikel 114 (1) EPU, alle EinspruchsgrQnde zu prüf en, 

gleichgUltig, ob diese von der Einsprechenden geltend 

gemacht wurden oder nicht. Die Tatsache, daS die 

Einspruchsabteilung von sich aus den Einspruchsgrund 

gemaS Artikel 100 b) EPU in der rnQndlichen Verhand-

lung vorgebracht hat, steilt daher keinen wesent-

lichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU 

dar. 

Aus den vorstehend genannten GrQnden sind die Voraus-

setzungen für die Ruckzahlung der BeschwerdegebQhz-

gemaZ Regel 67 EPU nicht gegeben. 

.1... 
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Entscheiduflgsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens 

auf der Grundlage des Hauptantrags (vgl. Abschnitt V) an 

die erste Instanz zurUckverwiesen. 

Der Antrag auf Ruckerstattung der BeschwerdegebUhr wird 

zuruckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

~ 

I rk, 
N. Maslin 
	 C.T. Wilson 
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